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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Im Aktionsplan ,,Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor® (Forest
Law Enforcement ,Governance and Trade — FLEGT)', der vom Rat 2003 gebilligt wurde?,
werden verschiedene MafBlnahmen vorgeschlagen wie die Unterstiitzung von Holz
erzeugenden Lindern, eine multilaterale Zusammenarbeit zur Bekdmpfung des Handels mit
illegal geschlagenem Holz, die Unterstiitzung von Initiativen der Privatwirtschaft sowie
MaBnahmen zur Vermeidung von Investitionen in Aktivititen, die den illegalen
Holzeinschlag begilinstigen. Eckpfeiler des Aktionsplans ist die Begriindung von FLEGT-
Partnerschaften zwischen der EU und Holz erzeugenden Léndern, mit denen der illegale
Holzeinschlag unterbunden werden soll. 2005 erlieB der Rat die Verordnung (EG)
Nr. 2173/2005 zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems fiir Holzeinfuhren in die
Europiische Gemeinschaft’, mit der die Legalitit von Holz, das im Rahmen von FLEGT-
Partnerschaften in die EU eingefiihrt wird, tiberpriift werden kann.

2005 ermichtigte der Rat die Kommission, FLEGT-Partnerschaftsabkommen mit Holz
erzeugenden Lindern auszuhandeln.*

Die Kommission nahm 2010 Verhandlungen mit Vietnam auf. Sie wurde dabei von
Mitgliedstaaten, insbesondere von Deutschland und Finnland, unterstiitzt. Die Kommission
hielt den Rat regelmiBig iiber die Fortschritte auf dem Laufenden und erstattete der
Arbeitsgruppe ,,Wilder* sowie den Vertretungen der Mitgliedstaaten in Vietnam Bericht. Die
Kommission informierte auch das Europdische Parlament iiber die Verhandlungsfortschritte.
Die Parteien boten nach den Verhandlungssitzungen regelmifBig 6ffentliche Zusammenkiinfte
an, um die Interessentrdger liber den Prozess auf dem Laufenden zu halten.

Das freiwillige Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Vietnam (,,das Abkommen*)
geht auf alle in den Verhandlungsdirektiven des Rates enthaltenen Elemente ein. Insbesondere
werden der Rahmen, die Einrichtungen und die Regelungen fiir das
Legalitatssicherungssystem fiir Holz im Rahmen des FLEGT-Genehmigungssystems
festgelegt. AuBerdem wird der Rahmen fiir die Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften
und fiir die unabhédngige Bewertung des Systems vorgegeben. Das Abkommen enthélt eine
klare Zusage Vietnams, Rechtsvorschriften auszuarbeiten, die sicherstellen, dass nach
Vietnam eingefiihrtes Holz legal im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften des
Landes des Holzeinschlags gewonnen wurde. Diese Elemente finden sich in Anhdngen des
Abkommens, die eine detaillierte Beschreibung der Strukturen enthalten, welche die
Entwicklung und Umsetzung des vietnamesischen Legalitdtssicherungssystems fiir Holz
unterstiitzen, sowie Kriterien fiir die Bewertung der Funktionsfihigkeit des Systems, bevor
eine kiinftige Entscheidung tiber den Start des FLEGT-Genehmigungssystems ergeht.

Das Abkommen zielt darauf ab, die Politikgestaltung und Rechtsdurchsetzung im Forstsektor
zu stiarken, und bietet dem EU-Markt durch das FLEGT-Genehmigungssystem die Gewihr,
dass aus Vietnam ausgefiihrtes Holz legal geschlagen wurde. Sobald FLEGT-Genehmigungen
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erteilt werden, wird das Abkommen es den EU-Importeuren erleichtern, die Anforderungen
der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die
Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen’,
einzuhalten, nach der Holz und Holzerzeugnisse, fiir die eine FLEGT-Genehmigung vorliegt,
fiir die Zwecke der Verordnung als legal geschlagen gelten.

Mit dem Abkommen wird ein Mechanismus fiir den Dialog und die Zusammenarbeit
zwischen der EU und Vietnam im Rahmen des FLEGT-Genehmigungssystems in Form eines
Gemeinsamen Ausschusses fiir die Umsetzung des Abkommens geschaffen. AuBerdem
werden  Grundsitze fiir die Beteiligung von Interessentrigern, Sozialschutz,
Rechenschaftspflicht und Transparenz sowie Mechanismen fiir Beschwerden, Uberwachung
und Berichterstattung iiber die Umsetzung des Abkommens festgelegt.

Das Abkommen geht iiber den in Anhang II der FLEGT-Verordnung (EG) Nr. 2173/2005
vorgeschlagenen Produktumfang hinaus und deckt die Ausfuhren eines breiten Spektrums von
Holzprodukten ab.

Das Abkommen sieht die Durchfithrung von Einfuhrkontrollen an den Grenzen der EU gemal3
der Verordnung (EG) Nr.2173/2005 tber das FLEGT-Genehmigungssystem und der
Verordnung (EG) Nr. 1024/2008 mit Durchfithrungsbestimmungen zu der genannten
Verordnung vor. Es enthilt eine Beschreibung der vietnamesischen FLEGT-Genehmigung,
fir die das in der oben genannten Durchfiihrungsverordnung vorgeschriebene Format
verwendet wird.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Die Initiative steht im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, da gemél Artikel 3
der Verordnung Holzerzeugnisse, flir die in Vietnam gemill diesem Abkommen FLEGT-
Genehmigungen erteilt wurden, als legal geschlagen gelten.

o Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Im Rahmen des FLEGT-Aktionsplans ist der Abschluss dieses Abkommens fiir die EU-
Politik der Entwicklungszusammenarbeit von Bedeutung, da das Abkommen nicht nur den
Handel mit legal geschlagenem Holz fordert, sondern auch die Politikgestaltung im
Forstsektor in Vietnam durch Verbesserung der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und
der Beteiligung der Interessentrager stirken soll. Da die Umsetzung des Abkommens die
nachhaltige Waldbewirtschaftung stirken wird, wird diese Initiative auch zur Bekdmpfung
des Klimawandels beitragen, indem die Emissionen aus Entwaldung und Waldschddigung
verringert werden.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND
VERHALTNISMASSIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage ist Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verbindung
mit Artikel 218 Absatz5 des Vertrags iliber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV).

In Anbetracht des Ziels des Abkommens, einen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem
sichergestellt werden soll, dass alles unter das Abkommen fallende und aus Vietnam in die

5 ABI. L 295 vom 12.11.2010, S. 23.
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Union eingefiihrte Holz sowie entsprechende Holzerzeugnisse legal erzeugt wurden, verfligt
die Union gemif Artikel 207 Absatz 3 AEUV f{iber die ausschlieBliche Zustindigkeit fiir den
Abschluss des Abkommens. Nach Artikel 218 Absatz 5 AEUV kann der Rat auf Vorschlag
des Verhandlungsfiihrers einen Beschluss erlassen, mit dem die Unterzeichnung der
Ubereinkunft genehmigt wird.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBBlicher Zustindigkeit)
Entfillt.
. VerhiltnisméiBigkeit

Der Abschluss dieses Abkommens steht im Einklang mit dem FLEGT-Aktionsplan und geht
nicht iiber das zur Erreichung seiner Ziele erforderliche Mal} hinaus.

o Wahl des Instruments

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit Artikel 218 Absatz 5 AEUV, nach dem der Rat
Beschliisse zur Genehmigung der Unterzeichnung internationaler Ubereinkiinfte erlisst.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Entfallt.

. Konsultation der Interessentriger

Entfallt.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Entfallt.

. Folgenabschiatzung

Entfallt.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Entfallt.

. Grundrechte

Entfallt.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Dies Initiative hat keine Auswirkungen auf den Haushalt.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Entfillt.
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Entfallt.

Entfallt.

Erliauternde Dokumente (bei Richtlinien)

Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags
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2018/0273 (NLE)
Vorschlag fiir einen
BESCHLUSS DES RATES

iiber die Unterzeichnung — im Namen der Union — des freiwilligen

Partnerschaftsabkommens zwischen der Européischen Union und der Sozialistischen

Republik Vietnam iiber Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im

Forstsektor

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2

3)

“

Im Mai 2003 nahm die Kommission eine Mitteilung an das Europdische Parlament
und den Rat mit dem Titel ,,Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im
Forstsektor (FLEGT) — Vorschlag fiir einen EU-Aktionsplan“! an, in dem
MaBnahmen zur Bekdmpfung des illegalen Holzeinschlags im Rahmen von
freiwilligen Partnerschaftsabkommen mit Holz erzeugenden Léndern gefordert
wurden. Im Oktober 2003 nahm der Rat Schlussfolgerungen zu diesem Aktionsplan
an’, und am 11.Juli 2005 verabschiedete das Parlament eine diesbeziigliche

EntschlieBung®.

Am 5. Dezember 2005 ermichtigte der Rat die Kommission, mit Holz erzeugenden
Liandern Verhandlungen {tber Partnerschaftsabkommen zur Umsetzung des EU-
Aktionsplans ,,Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor*
aufzunehmen.

Am 20. Dezember 2005 erlieB der Rat die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005%, mit der
ein FLEGT-Genehmigungssystem fiir Holzeinfuhren in die Union aus Léndern, mit
denen die Union ein freiwilliges Partnerschaftsabkommen geschlossen hat,
eingerichtet wurde.

Die Verhandlungen mit der Sozialistischen Republik Vietnam {iber den Abschluss
eines freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europdischen Union und
der Sozialistischen Republik Vietnam iiber Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und
Handel im Forstsektor (im Folgenden das ,,Abkommen*) wurden mit der Paraphierung
des Abkommens am 11. Mai 2017 erfolgreich abgeschlossen.
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(5)  Das Abkommen sollte daher — vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem spiteren
Zeitpunkt — im Namen der Europdischen Union unterzeichnet werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europdischen
Union und der Sozialistischen Republik Vietnam iiber Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung
und Handel im Forstsektor wird vorbehaltlich des Abschlusses des Abkommens® im Namen
der Union genehmigt.

Der Wortlaut des zu unterzeichnenden Abkommens ist diesem Beschluss beigefligt.

Artikel 2

Vorbehaltlich des Abschlusses des Abkommens stellt das Generalsekretariat des Rates die zu
seiner  Unterzeichnung erforderliche  Bevollméchtigungsurkunde fiir die vom
Verhandlungsfiihrer benannte(n) Person(en) aus.

Artikel 3
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident

Der Wortlaut des Abkommens wird zusammen mit dem Beschluss tiiber seinen Abschluss
veroffentlicht.

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien)
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags


		2018-07-05T07:46:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



